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Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin an die Hauptversammlung 
gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 186 Absatz 4 und § 278 
Absatz 3 AktG 

Die unter Tagesordnungspunkt 8 beantragte Ermächtigung dient dem Erhalt und der 
Verbreiterung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft und soll zusammen mit dem 
weiteren dieser Hauptversammlung vorgeschlagenen genehmigten Kapital der 
Verwaltung eine hinreichend breite Palette von Kapitalmaßnahmen zur Verfügung 
stellen, um auf mögliche Entwicklungen der nächsten Jahre angemessen reagieren zu 
können. Die angemessene Ausstattung mit Eigenkapital ist Grundlage der 
geschäftlichen Entwicklung der Gesellschaft. Auch wenn die Gesellschaft zurzeit 
ausreichend mit Eigenkapital ausgestattet ist, muss sie über den notwendigen 
Handlungsspielraum verfügen, um sich jederzeit und gemäß der jeweiligen Marktlage 
Eigenkapital beschaffen zu können.  

Mit der unter Tagesordnungspunkt 8 erbetenen Ermächtigung, die die von der 
Hauptversammlung vom 7. März 2018 unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossene und 
bis zum 31. Januar 2023 befristete Ermächtigung ersetzen soll, soll ein genehmigtes 
Kapital in Höhe von 60.000.000 € geschaffen werden, bei dessen Ausnutzung den 
Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zusteht. Die persönlich haftende 
Gesellschafterin soll jedoch ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Ausschluss 
des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der erbetenen 
Ermächtigung durch runde Beträge unter Beibehaltung eines glatten 
Bezugsverhältnisses. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. 

Von der vorstehend beschriebenen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 
darf die persönlich haftende Gesellschafterin nur in einem solchen Umfang Gebrauch 
machen, dass der anteilige Betrag der bezugsrechtsfrei neu ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreitet. Dadurch wird der 
Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von neuen Aktien zusätzlich 
beschränkt. Die Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich gegen eine mögliche 
Verwässerung ihrer bestehenden Beteiligungen abgesichert. Durch 
Anrechnungsklauseln ist sichergestellt, dass die persönlich haftende Gesellschafterin 
die 10%-Grenze auch nicht überschreitet, indem sie zusätzlich von anderen 
Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien oder zur Ausgabe von Rechten, die den 
Bezug von Aktien ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch macht und dabei 
ebenfalls das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließt. Wiederveräußerte eigene Aktien 
(etwa im Rahmen der Leistung variabler Vergütungen oder über Börsenplätze) sind 
von der Anrechnung nicht erfasst.  

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des neuen genehmigten Kapitals bestehen 
derzeit nicht. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird der Hauptversammlung 
über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals berichten. 

 



Frankfurt am Main, im April 2022 

DWS Group GmbH & Co. KGaA,  
vertreten durch:  
DWS Management GmbH, die persönlich haftende Gesellschafterin 

Die Geschäftsführung 

___________________________ ___________________________ 
Dr. Asoka Wöhrmann   Claire Peel 

___________________________ ___________________________ 
Dirk Görgen   Manfred Bauer 

___________________________ ___________________________ 
Mark Cullen   Stefan Kreuzkamp 




